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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1989

Norm

StPO §314

Rechtssatz

Die Eventualfrage nach dem § 314 Abs 1 StPO soll den Geschwornen aufgrund eines konkreten Tatsachenvorbringens

in der Hauptverhandlung die Möglichkeit bieten, ihrer Überzeugung Ausdruck zu verleihen, daß der Angeklagte sich

einer anderen als der in der Anklage angeführten strafbaren Handlung (oder zwar derselben strafbaren Handlung,

aber in einer anderen Erscheinungsform) schuldig gemacht habe.
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